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GESETTSCHAFTS. & STEUERRECHT

Harald Moshammer: Privatstiftungen und (vorerst doch keine) Erbschafts-/Schenkungssteuer - Auswirkungen einer
möglichen Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Privatstiftungen

lm Rahmen der aktuellen steuerpolitischen Uberlegungen wurde intensiv iiber die Wiedereinführung einer allgemeinen
Erbschafts- und Schenkungssteuer diskutiert. [m Zuge der nunmehr beschlossenen ,,größten Steuerreform aller Zeiten" ist von

einer solchen jedoch vorerst abgesehen worden. Aus der Perspektive der österr Privatstiftungen ist dies zu begrüßen, wie der
Autor anhand einer Analyse der Auswirkungen einer solchen Wiedereinführung auf Basis der bekannten politischen Vorschläge

zeigt.

Josef Baumüller: Was ist ein Unternehmen ¡Sd S 244 UGB? - Zur,,Modernisierung" der Konzernrechnungslegung
im Rahmen des RÀG 20'14 hinsichtlich der Bestimmungen zur Aufstellungspflicht

lmZugedesRAG20l4erlolgteeineNeufassungderBestimmungendesS244Absl imHinblickauf dieAbbildungvon
Zweckgesellschaften im Konzernabschluss. Weiterhin muss eine solche Zweckgesellschaft jedoch als Unternehmen zu

qualifizieren sein, um die Einbeziehungspflicht auszulösen; den hiermit verbundenen Konsequenzen wurde vom Geseizgeber
zu wenig Beachtung beigemessen. Die Neuregelung läuft deswegen zT ins Leere.
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Tanja Schuschnig/Gudrun Fritz-Schmied: Die bilanzielle Behandlung von selbst erstellten immateriellen
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Implikationen zur Verbesserung der lnformationsfunktion

Im vorliegenden Beitrag wird das bestehende Aktivierungsverbot fûr selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände iSd

S 197 Abs 2 UGB auf den Prüfstand gestellt. Vor dem Hintergrund einer Analyse des einschlägigen Regelungsbestandes im

dHGB sowie in den IFRS werden mögliche Alternativen aufgezeigt und kritisch diskutierl. ln der Folge wird in Erweiterung zu

den Vorgaben der IFRS-SMEs ein Vorschlag unterbreitet, wonach der bilanziellen lnformationsfunktion des UGB durch ausge-
wählte Anhangangaben im Kontext selbst erstellter Vermögensgegenstände entsprochen wird.
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REVISION & KONTROTTE

Thomas Kirchberger./Melanie Fasching: Eine empirische Analyse zur Risikoberichterstattung nach IFRS 7
von N ichtf inanz-U nternehmen
Das Ziel ist durch eine empirische Analyse herauszufinden, inwieweit ATX-gelistete Nichtfinanz-Unternehmen die Offenlegungs-
pflichten in den Risikoberichten nach IFRS 7 erfüllen und ob sich die Qualität der Risikoberichterstattungen nach IFRS 7 in den
Geschäftsjahren 2009 bis 2012 veränderl hat. Es zeigt sich, dass die Qualität der Risikoberichte nach IFRS 7 von 2OO9 bis
201 2 anstieg und es einen Unterschied der Oualität der Risikoberichte zwischen der Peer Group und der Control Group gab.
Zu betonen ist insb, dass die Qualität der Berichterstattung relativ einfach durch Zusatzangaben (in Form von Negativvermerken)
merklich erhöht werden kann. Best-Practise-Beispiele finden sich im Beitrag (speziell in Kap. 3.2).
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Die Dritthaftung von Wirtschaftsprüfern nach dem KAGB

Wirtschaftsprüfer nehmen im lnvestmentrecht auch nach der Eìnführung des KAGB eine bedeutende

Rolle ein, die sich keinesfalls auf den Jahresabschlussprüfung beschränkt. Der Beitrag untersucht die

Frage einer Haftung von Wirtschaftsprufern gegenuber Anlegern für etwaige Pflichtverletzungen mit

Blick auf deren Aufgaben nach dem KAGB.

'133

lnteressenschutzklausel als acting in concertund Rechtsfolgen eines verspäteten Über- 140

nahmeangebots

Eine Untersuchung aus Anlass des Urteils zur Postbank-Übernahme BGH, 29. 7.20'14 -
I zR 353t12, ZBB 20',t4, 344

lm Rahmen seiner Entscheidung vom 29.7.2014 hat der BGH anlässlich der Übernahme der Deut-

schen Postbank AG durch die Deutsche Bank AG zentrale Fragen des Übernahmerechts angespro-

chen, Der Beitrag analysiert diese Entscheidung und diskutiert u. a., ob und unter welchen Voraus-

setzungen eìne lnteressenschutzkiausel ein acting in concert gem. 5 30 Abs, 2 WpÜG begrundet,

ferner nach welchen Kriterien sich die Höhe eines Differenzanspruchs bei pflichtwìdrig verspäteter

Abgabe elnes Übernahmeangebots bemisst. Des weiteren zeigl er auf welche Auswirkungen eine

unangemessen niedrige Gegenleistung eines solch verspätet veröffentlichten Angebots auf den

durch 5 59 WpÜG angeordneten Rechtsverlust zeitigt.

Das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot bei der Bekanntmachung bankaufsicht- 145

licher Maßnahmen nach S 60b KWG

ln Umsetzung der Richtlinie 201313618U (Capital Requirements Directive, ,,CRD lV-Richtlinie") hat

der Gesetzgeber mit Wirkung zum 1. 1. 2014 u. a. die Vorschrift des 5 60 b KWG) eingeführt. Hier-

nach soll die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Maßnahmen, die sie aufgrund eines

Verstoßes gegen das KWG oder zugehöriger Verordnungen gegen ein Unternehmen oder einen

Geschäftsleiter erlassen hat, nach ìhrer Bestandskraft auf ihrer lnternetseite bekanntmachen. Der

Beitrag analysiert diese Maßnahmen und stellt insbesondere die Frage, ob es mit den verfassungs-

rechtlichen Grundsätzen der Rückwirkung vereinbar wäre, 5 60b KWG auf Altfälle anzuwenden.

BKR 4/2015 ilt
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14.10.2014-20168t14
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BGH 29. L2014- ll ZR 353/12 übernahmeangebot nachWpüG

BGH 25. 11. 2014 - Xl ZR 480113 Beraterhaftung bei Vertrieb von Lehman-Zertifikaten
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Wolfgang Weller

Verwertung von Vertragserfüllungssicherheiten für Mängel am Gemeinschaftseigentum
Beim Bau von Wohnungseigentumsanlagen wird das Gemeinschaftseigentum oft wegen Mängeln nicht oder nur unter
Vorbehalt abgenommen. Zieht die WEG Gewährleistungsansprüche an sich, ist unklar, ob sie auf fÜr die Erwerber be-

stellte Sicherheiten zugreifen kann. Der Autor erläuteft die Rechtslage und gibt Handlungsempfehlungen für die Praxis.

Silke Jandt
Beweissicherheit im elektronischen Rechtsverkehr
Die Beweismittel von morgen entstehen heute. Weitreichende Vorgaben für den Beweis mit elektronischen Dokumen-

ten enthält eine seit September geltende Verordnung zur elektronischen ldentifizierung. Die Autorin erläuteft die Neu-

regelungen und ihre Auswirkungen und zeigt, welche ungelösten und neuen Probleme die Verordnung mit sich bringt.
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in Frage. Ein ganz anderes Verständnis der Tätigkeit und des Venretungsrechts von Syndizi legte jüngst der EFTA-

Gerichtshof an den Tag. Die Autoren beleuchten die aktuellen Entwicklungen in Europa und auf europäischer Ebene.

Zur Rechtsprechung
Katharina Uffmann
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Börsenpflichtblatt
der Frankfurter
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europäisches und
internationales
Untemehmens- und

Kapitalmarktrecht
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Aufsätze

Wiss. Mitarb. Tony Grobe
Die Geschlechterquote ftir Aufsichtsrat und
Vorstand

Ãm 6.3.20L5 verabschiedete der Bundestag das Gesetz
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
neflì an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und
im öffentlichen Dienst. Der Beitrag setzt sich mit prak-
tischen, aber auch dogmatischen Problemen des neuen
Gesetzes auseinander. Neben der Mindestquote steht die
Festsetzung von Zielvorgaben für Aufsichtsrat, Vor-
stand und den beiden dem Vorstand nachfolgenden Füh-
rungsebenen im Mittelpunkt des Gesetzes. Trotz verfas-
sungs- und europarechtlicher Vorbehalte sind die Be-
stimmungen sowohl mit dem Grundgesetz als auch mit
dem Unionsrecht vereinbar.

RA Dr Andre P. H. Wandt
Die Mustenabellen zur Offenlegung der
Vorstandsvergütung nach dem DCGK in der
Praxis

Der Beitrag skizziert die Mustertabellen, deren Verwen-
dung der DCGK im Rahmen der individualisierten Of-
fenlegung der Vorstandsvergütung empfiehlt und geht
auf einige Praxisprobleme bei deren Anwendung ein. 303
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ÜberschuldunS (BGH v. 5.3.2015 - IXZR 133/14) 472

Der GmbHR-Kommentar
von Dr Matthias Farian 478

Haftung des Geschäftsführers: Keine Weiterrei-
chung einer Kartellbuße gegen die GmbH im
Rahmen der lnnenhaftuns (LAG Düsseldorf v
20j2015 - 16 Sa 459/14) 480

Gesellschafter-Geschäftsfü h rer: Veft retu n g d es
Gesellschafters durch Betreuer bei Beschluss uber
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Rechtsmissbrauch (OLG Dresden v. 18.12.2014 - 5 W
1326/14) 484

Anmeldung: Eintragung der Befreiung eines GmbH-
Geschäftsfuhrers von den Verboten des Selbstkontra-
hierens (OLG Nürnberg v 12.2.2015 - 12W 129/15) 486

Anmeldung: Nichtigkeit der Gründungserklärung für
die Enichtung einer Einpersonen-GmbH durch
Vertreter ohne Vertretungsmacht (OLG Stuttgart v.

6.2.2015-8W49/15) 487

Anmeldung: Kein Eing reifen der Vol lmachtsverm u-
tung für den Notar zugunsten weiterer und an einem
Verschmelzu ngsvertrag nicht betei I igter Gesel l-

schafter (OLG München v 10.3.2015 - 31 Wx 60/15) 488
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Organschaft: Volle,,Schachtelprivi legierun g" im
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449

457

40J

Ganz geschwind
geht's mit Korinth.

Jetzt Probe lesen und bestellen bei
www.otto -sch m idt. delkra3

Kor¡rti

489



e/201518132

lnhalt

Unternehmensrecht
Auskunftspflicht des Geschäftsfu hrers im lnsolvenz-
vefahren über wirtschaftliche Verhältnisse R 133

Zur Aufhebbarkeit eì ner q ual ifizieften Rangrücktritts-
vereinbarung zugunsten der Gläubigergesamtheit R 133

Wirksamkeit des Forderun gsubergan gs bei einer
Verschmelzung trotz vereinbarten Abtretungsverbols R 1 34

IM BLICKPUNKT
Dr Andreas Möhlenkamp, LL.M., Duisburg/Essen
lnterim Management - Outsourcing von Führungs-
aufgaben

Steuer- & Bilanzrecht
VerdecKe Gewi nnaussch üttung bei m ittelbarer
Antei lseig nerstel lu n g über vermögensverualtende
Personengesellschaft

Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung gegen
wiederkehrende Bezúge

Gesonderte und einheitliche Feststeìlung der Hinzu-
rechnungsbeträge nach S 1 5a Abs.3 EStG

Arbeits- & Sozialrecht
Vorsicht bei Klageverzicht im Aufhebungsvertrag -
diese Regelung kann unwirksam sein

Begi nn des Kü ndi g u n gsschutzes bei sog.,,l n-Vilro-
Feft ilisation" nach Mutterschutzgesetz

Europa-Praxis
EU-Kom m ission legt Maßnahmen paket zu r Steuer-
transparenz vor

OECD veroffentl ì cht Diskuss ionse ntwu rf zu r Offen le-
gung von Steuerplanungsmodellen

OECD veroffentlichi Diskussionsentwurf zur H inzu-
rechnungsbesteuerung

R 137

R 129

R 138

R 140

R 140

Wirtschafts-Praxis
Gewerbean- und -abmeldungen im Jahr 2014

Kosten u nd Risiken falscher Personalentscheidun-
gen

R 140

R 141

R 135 Zeitschrittensp¡egel R 142

R 136 Buchbesprechung
Happ/Groß, AKienrecht (Prof. Dr Votker Emmerich) R 1 43

R 136
lmpressum 3 144

R 137

Dieser Ausgabe liegen folgende Prospekte bei: ,,Scholz, GmbH-Gesetz" sowie ,,Seminar: Kölner Tage Unternehmensnachfolge", Verlag Dr. Otto
Schmidt und ,,ZlP-Kolloquìum: Zukunft der Familienunternehmen", RWS Verlag Kommunikationsforum
Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung

Gesellschaftsrechtler gehen onl¡ne aufs Gan ze.

**å[Îts"|

Premiummodul Gesellschafts-
recht: uneingeschränkter Zugang
zur kompletten Online-Bibliothek für
Gesellschaftsrechtler aus dem Verlag

Dr. Otto Schmidt. Komfortabel ver-

linkt mit der Rechtsprechungs- und

Gesetzesdokumentation von juris.

Uberzeugen Sie sich selbst beim

4-Wochen-Gratis-Test.
Anrufen 0221 937 38-999 oder an-

klicken www. otto-schmidt.de/online-

gesellschaftsrecht

Ëüt Fr
6 dl !Èir Eil EE E i**çl ttg9

33{
5 5 urrwrj .

I U f lS'orsRechtsportat



INHATT

389

390

NWB D

Praxisti¡

398

SCHNELL GELESEN

> Rechnungslegung von Stiftungen und
Vereinen

KURZNACHRICHTEN

Steuerrecht aktuell
Bernd Rätke

BEITRÄGE

Buchführungs-Seminar
Vorsteuerkorrektur bei Rabatten innerhalb
einer [ieferkette
Dr. Karl Broemel und Dr Volker Endert

Cesetzgebung
Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben im
Überblick
Prof Dr, Frank Hechtner

407 Bilanzierung
Rechnungslegung von Stiftungen und
Vereinen
Jochen Lang und Lars-Oliver Farwick

> Kurzfassung seite 389

41-9 Reporting
Definition eines Standardberichts für das
lnvestitionscontrolling
Prof. Dr. Ludwig Hierl

KONZERNABSCHLUSS UND IFRS

427 Entwurf E-DR5 31: Konzerneigenkapital-
spiegel
Prof. Dr Carsten Theìle

Neuerschein ungen/Vera nstaltun gen

lmpressum

Der NWB t

lnsbesondere im
Themen, ist es wi
schen.Aberwäree
sprechen und wie
BIog?!Vor kurzem
Fachautoren in kl

schreiben. Der Blo

z. B. aktuelle Entr
Themen über die,

nwb rxpe

Der Blog ist unter
,,Blogs" erreichbar
Bilanzierung und
Einträge chronolo¡

Über die Kon
Blog-Eintrag zu hir

Generalan
Organscha

Als lch mich vorJa

Hinweis: Die Fur
fi nden.

Schauen Sie doch
die Beiträgel

403

Literatur

Weblink

Informationen

Audio

Galerie

Siehe auch

Herausgeber: Prof. Dr. Carsten Theile, Bochum .VRiFG Bernd Rätke, Be/in . RA Michael von Schubert, Kassel

431,

432

tr
E
B
o
E
tr

Quelle

Community

Video

Berechnung

Merksatz

386 BBK 9/2015 BBK 9/201s



Herausgeber
Professor Dr Dr. Eric Hllgendorf, Würzburg
Professor Dr. lvlatthias Jestaedt, Freiburg i Br.

Professor Dr. Herbert Roth, Regensburg
Professor Dr. Astr¡d Stadlel Konstanz

Professor Dr Bernhard Großfeld, Münster (bis 2000)
Professor Dr Christian Starck, Göttlngen (bis 2006)
Professor Dr Dr. h c Rolf Stürner, Freiburg i Br. (bis 2012)

Redaktion
Martin ldler, Tübingen

Mohr Siebeck

J risten T,eitung

9 ,rJahrsans
1 Mai 2015

G

c
Aufsätze

Professor Dr. Lothar Michael
Das Verbot echter Rückwirkung als Schutz des
abstrakten Vertrauens in die Geltung von Gesetzen
und eines Kernbereichs der Judikative 425

Professor Dr. Oliver Lepsius
Brauchen wir einen Schutz des abstrakten Vertrauens
in die Gelrung von Gesetzen? 435

Professor Dr. Herbert Roth
Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Zivllprozess-
recht-Teil1 443

Umschau

Kurzbeitrag
Organhaftung und Freistellungsanspruch
Professor Dr. Alexander Schall 455

aus $ 670 BGB

Nachruf
ZumTod von Hans F. Zacher
Professor Dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI) 460

Literatur

Ernst-Joachim Mestmäcker/Heike Schweitzer:
Europäisches'Wettbewerbsrecht. 3. Aufl.
Professor Dr. Markus C. Kerber 462

Entscheidungen

BGH, 21. t. 20L5 - VIII Zk 51, / 14

mit Anmerkung Yon
Dr. Stephanie Sittmann-Haur¡ M.M.
Schadensersatzanspruch der Mieterin wegen unterlassener
IJnterrichtung über Verkauf der Vohnung und
Vorkaufsrecht gemäß S 527 BGB 464

BGH, 4. 12.201,4 - 4 StR 60/14
mit Anmerkung von
Professor Dr. Klaus Rogall
Rückgewinnungshilfe und Verfall - sffafprozessuale
Vermögenssicherung und insolvenzrechtliche Masse-
sicherung 471

JZ lnformation

Aktuelles aus der Rechtsprechung 246*
Aus dem Inhalt der nächsten Hefte 246*
Gesetzgebung 247*
Entscheidungen in Leitsätzen 248*
Neuerscheinungen 259*
Zeitschriftenübersicht 269*
Festschriften 273*
Sammelwerk 277*
Impressum 277*



I lnhalt

Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Zur Zulässigkeit der Präsentation eines als Nachahmung
beanstandeten Keksprodukts auf einer Süßwarenmesse -
Keksstangen (23.10.2014 - I ZR 1 33/1 3)
BGH: Langensche¡dt-Gelb - markenmäßige Verwendung einer
Farbe (23.1 0.201 4 - I ZB 61 I 13)

BGH: Unlautere Behinderung durch Einlegung einer Marken-
beschwerde bei Google - Uhrenankauf im lnternet
(12.3.2015 - I ZR 1 BB/1 3)

BGH: Bitte des Schuldners aufAbschluss einer Ratenzahlungs-
vereinbarung ist kein lndiz für eine Zahlungseinstellung
(t6.4.2015 - tXZR 6114\

BGH: Unwirksame Klausel über eine Gewährleistungsbürgschaft
in AGB des Bestellers eines Bauvertrags (26.3.2015 -VllZR92/141
EUGH: Verbindung von Versicherungs- und Darlehensvertrag erfor-
dert transparente Darstellung der Funktionsweise der Versicherung

Gesetzgebung
EU-Kommission: TTIP - 9. Verhandlungsrunde beendet
Bundestag: Anlegerschutzgesetz mit Anderungen beschlossen
Bundestag: Verantwortung von Unternehmen

Aufsätze

Dr. MarkC. Hilgard, RA

Verschwiegenheitspflichten eines Schiedsrichters
Positive Kenntnis von einer Straftat, die Befürchtung des Miss-
brauchs von Schiedsverfahren zur Quasi-Legalisierung illegaler
Zwecke wie z. B. der Geldwäsche - Schiedsrichter können in vielfäl-
tÌge S¡tuationen geraten, in denen sich die Frage nach den Grenzen
ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung stellt. Der Beitrag geht dieser
sowie der Frage nach, ob ein Schiedsgericht im Einzelfall diese Ver-
schwiegenheit aufgeben darf oder gar muss.

Dr. Carsten König

Marktöffnung und Wettbewerb im Taxigewerbe
Das Taxigewerbe ist seit jeher streng reguliert. Weder der Deregu-
lierungstrend der 1990er Jahre noch die Europäisierung des Ver-

kehrsrechts haben daran etwas geändert. ln jüngster Zeit ist jedoch
neuer Schwung in die Diskussion darüber gekommen, wie viel
staatlicher Lenkung das Taxigewerbe bedarf. Grund dafür sind Un-
ternehmen wie Uber und WunderCar, die private Fahrdienste über
Smartphone-Apps vermitteln und damit Leistungen anbieten, die
sich mit den Kategorien des deutschen Personenbeförderungs-
rechts nicht erfassen lassen. Einige Verwaltungsgerichte haben die
Angebote daher als ,,nicht genehmigungsfähig" eingestuft und un-
tersagt. Aus wettbewerbspolitischen und verfassungsrechtlichen
Gründen kann diesjedoch nicht das Ende der Diskussion sein. Viel-
mehr ist darüber nachzudenken, ob der regulatorische Rahmen für
das Taxigewerbe einer Weiterentwicklung bedarf und wie diese
aussehen könnte.

Entscheidung

OLG Stuttgart: Unstatthaftigkeit eines bereits vor der,,Frosta"-
Entscheidung beantragten 5pruchverfahrens wegen Abfindung
nach Delisting
(17.3.2015 - 20 W 7 /14 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Markus Linner¿ LL.M. Eur.)

Entscheiilurigen
EuGH: Ejnbezug von Mietnebenkosten in die Besteuerungsgrundla-
ge derVërmietungsdienstleistungen (1ó.4.2015 - C-42/14,Min¡ster
FinansówÄffojskowa Agencja Mieszkaniowa)

GA Kokott: Begrenzung der Firmenwertabschreibung aufden
Erwerb inländischer Beteiligungen
(1 6.4.201 5 - C-661 1 4, Finanzamt Linz)
FG München: Bedeutung der U5t-ldentifikationsnummer f[ir die
Steuerbefreiung der innergemeinschaft lichen Lieferung
(4.12.201 4 - 1 4 K 1 s1 1 / 1 4)

Aufsätze

Dr. Christoph Habammer und Markus Schneider

Bauträgerfälle nach 5 27 Abs. 19 USIG

Die Rückabwicklung von Bauträgerfällen nach 5 27 Abs. 19 UStG

beschäftigt nicht nur die Wissenschaft intensiv, sondern stellt auch
die Praxis vor Herausforderungen. Obwohl die Dimension der Fälle

noch nicht endgültig abzusehen ist, können der administrative
Aufwand für die Steuerpflichtigen und die Verwaltung als auch die
fiskalische Bedeutung als beträchtlich bezeichnet werden. Der Bei-
trag stellt die Struktur der Vorschrift und den Verfahrensablaufdar.
Darauf aufbauend wird zu aktuell umstrittenen Fragen hinsichtlich
der Anwendung der Vorschrift Stellung bezogen.

Prof. Dr. Gerrit Adrian, StB

Gewerbesteuerl¡che Behandlung von Dividenden bei
Organschaft

Der BFH hat mit Uneil vom 17."12.2014 entschieden, dass die
Schachtelstrafe des S 8b Abs. 5 KSIG bei einer von der Organgesell-
schaft vereinnahmten Dividende gewerbesteuerlich nicht anzu-
wenden ist. Der Beitrag analysier.t die Auswirkungen der Entschei-

dung.

Dr. Sven Christian Gläser, RA/SIB, und Dr. Daniel Zöllet StB

Bundesregierung beschl¡eßt Nachtrag zum
ZollkodexAnpG

Die Neufassung der Konzernklausel des 5 8c Abs. 1 S.5 KSIG und

Änderungen in den Voraussetzungen für buchwertneutrale Über-

tragungen und Umwandlungen nach SS 20, 21 und 24 UmwStG
zählen zu den für Unternehmen wesentlichen Neuregelungen des

GzUdPe-ZollkodexAnpG. Der Beitrag unterzieht die linderungen ei-
ner ersten detaillierten Analyse. Dabei zeigt sich, dass die grund-
sätzlich zu begrüßende Neufassung der Konzernklausel in be-
stimmten Konstellationen mit Personengesellschaften an der Kon-
zernspitze nachteil¡g gegenüber der ursprünglichen Fassung sein
kann. Umgekehrt könnten die,,Verschärfungen" im Umwandlungs-
steuergesetz bei entsprecheñd hohen Gegenleistungen die Buch-
wertfortfúhrung in einem größeren Umfang ermöglichen als bis-
her.

Entscheidung

EuGH:,,Zeitarbeitsunternehmen sind keine,als Einr.ichtungen

mit sozialem Charakter anerkannten Einrichtungen"'
(12.3.2015 - C-594l13 - dazu BB-Kommentar
Dipl.-Finw. (FH), Dipl.-Wirtschaftsjuristin Univ.

Dr. Stefanie Becket StBin)

BFH: Veräußerung einer wesentl¡chen Beteiligung gegen wieder-
kehrende Bezüge - Wahl der Zuflussbesteuerung - HEV
(8.1 1.2014 - tX R 4/14)

Steuerrecht
1OBe . Die Woche im Blick
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick i:u6

Rechnungslegung
FASB: Neue Anpassungsvorschläge veröffentlicht
DRSC: Jahresbe richt 201 4

DRSC: Quartalsbericht Ql /20i 5
BT: Rückstellungen in der Lebensversicherung

Wirtschaftsprüfung
APAK: Wahl in den Advisory Council des IFIAR

IDW: Geplante Änderungen in l5A 800 und ISA 805
WPK: Bericht über die Vorstandssitzung am 1 0.4.2015 in Berlin

Finanzierung
Deloitte: Rückt Working Capital in den Hintergrund? - Analyse zur
Kapitalbindung der umsatzstärksten deutschen Unternehmen

Betriebswirtschaft
PwC: Weltweit niedrigste CEO-Fluktuation in deutschsprachigen
Vorstandsetagen - Digitaler CEO als neues Anforderungsprofil

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
LAG Berlin-Brandenburg: Kündigung éines Dienstleistungs-
vertrags zur Behandlungspflege eines Kindes
(Urteil vom 9.1.201 5 - 2 Sa 17 62/1 4)

LAG Berlin-Brandenburg: Außerordentliche fristlose Tat- bzw
Verdachtskündigung, Vortäuschen einer krankheitsbedingten
Arbeitsunfähigkeit (Urteil vom 12.2.20"15 - 21 Sa 1902/14)
ArbG Berlin: Überschreitung der Weisungsmacht bei Verkehrs-

mittel (31.10.2014 - 28 Ca 12594/14)
ArbG Berlin: Zwischenmenschliche Beziehungen am Arbeitsplatz

- Verbalinjurien (27.2.2015 - 28 Ca 16939/14)
BAG: Provisionsvorschüsse - Rückzahlung geleisteter Brutto-
vergütung (21.1.2015 - 10 AZR84/'14)

Aufsatz

Theodor B. Cisch, RA, Christine Bleeclç RAin, und
Dr. Michael Karst, RA

BB-Rechtsprechungsreport zur betrieblichen
Altersverso rg ung 2O1 4 I 201 5

Der 3.Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hat im aktuellen Be-

richtszeitraum (Mai 2014 bis März 2015) durch seine Rechtspre-
chung viele Aspekte zum Rechtsgebiet der betrieblichen Altersver-
sorgung vertieft und weiterentwickelt. Ein Schwerpunkt liegt wie
in den Vorjahren - auf Fragen der Gleichbehandlung bzw. DiskrimÈ

nierung. Neben der Bestätigung seiner Rechtsprechung, wie z.B.

zum Begriff der betrieblichen Altersversorgung, zu den Auswirkun-
gen des BBG-Sprungs auf Versorgungszusagen mit sog. gespalte-

ner Rentenformel, zum Ergänzungsanspruch des Arbeitgebers ge-

mäß 5 2 Abs. 3 BetrAVG bei Pensionskassenzusagen, zur Rechtferti-
gung von Eingriffen nach dem dreistufìgen Prüfungischema und
zur Anþassung nach 5 16 Abs.1 BetrAVG, hat der 3. Senat sich in
seinen Entscheidungen mit bestimmten Themen erstmals befasst
bzw. iin Detail weiterentwickelt. Dazu zähltz.B. die Frage einer ln-
formationspflicht des Arbeitgebers hinsichtlich des gesetzlichen

Entgeltumwandlungsanspruchs, die Präzisierung der sachlich-pro-
portionalen Gründe zur Rechtfertigung des Eingriffs in Versor-

gungsanwartschaften und verschiedene Fragen der Anpassungs-
prüfung nach 5 16 Abs.1 BetrAVG (Anpassung durch eine auf-
grund Veräußerung des operativen Geschäfts entstandenen Rent-
nergesellschaft, Anpassung durch einen Arbeitgeber bei Durchfüh-
rung der Versorgung über eine regulierte Pensionskasse, Anpas-
sung vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise und, eingerichte-
tem Treuhandmodell).

Entscheidung

EuGH: Verbote oder Einschränkungen des Einsatzes von Leiharbeit
(17.3.2015 - C-533/13 - dazu BB-Kommentar von
Daniel Happ)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann

Auslagerung uñd Digitalisierung - aktuelle
Herausforderungen für Unternehmen
und Wirtschaftsprüfer

Jobs der Woche

lmpressumA/orschau

Aufsatz

Prof. Dr. Thomas Berndt und Ludwig Müller, M.A. HSG

Extensible Business Reporting Language als Standard
e¡ner modernen Untelnehmensberichterstattung
ln den letzten Jahren hat die stetige Weiterentwicklung der lnfor-
mationstechnologie vielfach zur Revolutionierung von Geschäfts-
modellen und Geschäftsprozessen geführt. Bei der internen sowie
externen Berichterstattung setzen viele Unternehmen jedoch wei-
terhin auf altbewährte Prakt¡ken, womit sie das immanente Poten-
zial der technischen Möglichkeiten kaum ausschöpfen. ln dem
Beitrag würdigen die Autoren die Extensible Business Reporting
Language (XBRL) im Kontext der Weiterentwicklung zu einer mo-
dernen Unternehmensberichterstattung und zeigen die damit
verbundenen Möglichkeiten sowohl für Unternehmen als auch für
die Anwender (lnvestoren, Analysten) auf.

Entscheidungen

OLG Stuttgart: Gerichtliche Festseüung einer angemessenen
Abfindung im Squeeze-Out
(17.7.2014 -20W 3/12 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Volker H. Peemöller)

FG Münster: Keine Rückstellung für Aktienoptionen mit
Exit-Bedingung
(1.10.2014 - 9 K 4169/10 K, F - dazu BB-Kommentar von
Dr. Martin Bünning)

FG Münster: Ein Blockheizkraftwerk ist kein mit einer Biogas-
anlage verbundenes einheitliches W¡rtschaftsgut
(18.2.2015 - 11 K2856/13 F - dazu BB-Kommentar von
Gero von Glasenapp, RA/StB)
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Jan Bernd Nordemann lMichael Rúberg I Martin Schaefer

3D-Druck als Herausforderung für die Immaterialgüterrechte
Die Entwicklung des 3D-Drucks steht erst am Anfang. Die Technologie birgt viele Chancen - auch für ProduKpiraterie.

Müssen lnhaber von Urheber-, Design-, Marken- und Patentrechten deshalb ihre Schutzstrategien anpassen? Die Auto-

ren geben eine erste Antwon auf die damit verbundenen Rechtsfragen und klären, wer bei Rechtsverletzungen haftet.

Ronald Richter

Das Pf legestärkun gsgesetz I

Der erste Schritt der Pflegeversicherungsreform ist seit Jahresbeginn in Kraft. Sie dynamisiert Leistungsvorschriften
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Rechtsprechung

EUGH 15.01.15 - C-537t13 VeÉräge über ¡ur¡stische D¡enstleistungen - Klauselrichtlinie (Anm. S. Kaufhold) 1289

EUGH 12.02.15 - C-567113 Unwirksamkeit missbräuchlicher Klauseln - Zuständigkeit überörtlicher Gerichte 1291

BVerfG 02.02.15 - 2BvR2437/14 Berufen auf Unwirksamke¡t des Versicherungsvertrags - Treu und Glauben 1294

BGH U.02J5 - VlllZR175/14 Verzugskündigung bei Sozialleístungsbezug 1 296

BGH 09.12.14 - VlZR138/14 Kostenermittlungfür Beseitigung von Fahrbahnverschmutzungen durch Fachbehörde 1298

BGH 05.02.15 - Vll ZR 315/'13 Kein Ausgleichsanspruch für Kundendaten nach Ende des Vertragshändlerertrags 13OO

BGH 24.02.15 - IZB17t14 Kein Testamentsvollstreckervermerk in Gesellschafterliste 1 303

BGH 25.02.15 - lV 2R214114 Versicherungsfall und Leistungsausschluss in der Rechtsschutzvers¡cherung 1306

BGH 25.02.15 - XIIZB 242114 Ablehnung der öffentlichen Zustellung des Scheidungsantrags - Sofortige Beschwerde 1 308

BGH 13.01.15 - VlZR2O4l14 Verzicht auf Sachverständigengutachten nur beí offengelegter eigener Sachkunde 1311

BGH 16J2J4 - VlZA15114 Keine Wiedereinsetzung bei offensichtlich falschen Angaben zum Pkh-Antrag 1312

BGH 12.02J5 - lllZB141l14 Entschädigungsklage wegen überlanger Dauer von ,,Massenveñahren" 1312

OLG Koblenz 20.02.15 - 13 WF 144115 Umfang der Protokollíerung eines isolierten Mehrvergleichs (Anm. H. Wendttand) 1316

oLG Schleswig 1 1.1 1 .14 - 10 UF 6l/14 Kündigung der Lebensversicherung vor Entscheidung über Versorgungsausgleich 1917

oLG Dresden 01 .12.14 - 20 UF 875114 Prüfungsbefugnis bei Beschwerde durch einen Versorgungsträger 1318

OLG Bamberg 25.02.15 - 3 Ss OWi 160/15 Einwand notstandsähnlicher Situation bei Abstandsverstoß auf Bundesautobahn 1320

BVerwc 08j2j4 - 6C16t14 Anspruch auf Zusicherung einer Namensänderung 1321

ovc Münster 09.12.14 - 16 A1}4gl14 Melderechtl¡che Auskunftssperre ats Hindern¡s für umgangsverfahren '1323

1324
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lnhaltsverzeichnis
Beiträge
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Oechsler, Mainz

Die Vermeidung von Rùckschaufehlern (Hindsight bias) bei der Außenhaftung von Organwaltern wegen

Kapitalanlagebetrugs nach $ 826 BGB

Dr. Ulrich Stoitenberg, Bad Homburg v.d.H,

Rechtliche Grundlagen des Münzwesens

853

858

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 8.4.2O1.5 Zum Beginn der Verjährung des Bereicherungsanspruchs 865
nach Widerspruch gemäß 0 5a WG a.F.

Zur Unwirksamkeit einer bauvertraglichen Klausel, wo- 867

nach die Gewährleistungsbürgschaft erst dann zurückzu-
geben ist, wenn aIIe unter die Gewährleistungsfrist fallen-
den A¡sprüche nicht mehr geltend gemacht werden kön-
nen; zur Pflicht des Bestellers, eine Gewährleistungsbürg-
schaft freizugeben, soweit keine durchsetzbaren Gewähr-
leistungsansprùche bestehen

Zur Frage einer etwaigen Prospekthaftung weg'en einer 872
vermeintlichen Aufklärungspflicht über $$ 30, 31 GmbHG

Zur Frage, ob $ 20a WpHG ein Schutzgesetz im Sinne von 875

$ 823 Abs. 2 BGB ist; zur Abwägung, ob ein Verhalten sit-
tenwidrig im Sinne von $ 826 BGB ist, insbesondere in Fäl-
len falscher formloser Mitteilungen an den Kapitalmarkt

IV ZR 103/15

Bundesgerichtshof 26.3.2015 YIIZR92/74x

OLG Köln 26,2,2015 24 U 112/I4x

OLG Stuttqart 26.3.2015 2u rO2/1,4

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 24.1,7.201,4 NotSt(Brfg) L/I4x Zu den Amtspflichten des Notars bei Beurkundungen von BB3

Maklercourtageklauseln; zur Gebührenerhebungspflicht
des Notars aus $ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 BNotO

Bundesgerichtshof 24,11.20j,4 NotSt(Brfg)3/14 Zu den Amtspftichten des Notars aus $ 17 Abs. 2a Satz 2 BBg

Nr. 2 BeurkG bei Beurkundungen von Grundstückskauf-
verträgen mit Verbraucherbeteiligung im Rahmen von
G¡undstùcksversteigerungen (Käuf erauswahlverf ahren)

Keine Berechtigung des Notars, ein nicht zweifeÌfreies Ver- 891
ständnis vom Inhalt einer Verwahrungsanweisung seinem
Handeln zugrunde zu legen, ohne mit der Treugeberin ein
Einvernehmen herbeigeführt zu haben

Zur Verneinung eines in einem Rangnachteil eines Rechts 893
liegenden Schadens infolge einer notariellen Amtspflicht-
verletzung, wenn das Recht im Fal-l seiner vorrangigen Ein-
tragung nach den Vorschriften des Anfechtungsgesetzes
erf olgreich angef ochten worden wäre

Bundesgerichtshof 16.3.2015 NotSt(Brfg) 2/14

Bundesgerichtshof L2.2.20j,5 II ZR 2g/I4
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Liebe Leserinnen und Leser!
Diese Ausgabe der Sozialen Sicherheit informiert Sie über neue Ser-
viceleistungen auf den Websites der Sozialversicherungsträger sowie
die Versendung der neuen Europäischen Krankenversicherungskarle,
da in vielen Fällen deren Gültigkeit auf der Rückseite der e-card im

Jahr 2015 abläuft. Ebenso wird über die Evaluierung des DMP-Pro-
grammes ,,Therapie Aktiv" aktuell berichtet, das den ca. 600.000 an

Typ-2-Diabetes Erkrankten, aber auch den Arzten nicht nur hilfreich
Unterstützung leistet, sondern auch Spitalsaufenthalte reduzieft.
Dr. Gottfried Endel (Hauptverband) startet in dieser Ausgabe eine

mehdeilige Serie von Artikeln zur Gesund-
heitsreform, die als begleitend-erläuternder
Kommentar zu deren Eckpunkten zu verst+
hen ist. Ausgehend von der Bund-Länder-
Vereinbarung zur Zielsteuerung Gesundheit
und dem entsprechenden Gesetzesbe-
schluss umreißt er die komplexe Aufgaben-
stellung einer solchen Systemreform sowie
die Strukturen der Leistungserbringung und
wird sich in der Folge mit Primärversorgung,

,,Best Point of Service", etc. befassen.
Zwei wesentliche Beiträge der 8. Sozialstaatsenquete zum Thema

,,Soziale Mobilität und Einkommensungleichheiten", die im ver-
gangenen Herbst stattgefunden hat, werden in diesem Heft in über-
arbeiteter Fassung publizied. Dr. Dorothee Spannagel (Hanns-

Böckler-Stiftung) stellt Relationen zwischen materiellem Reichtum
und Einkommensmobilität in Deutschland dar und Prof. Dr. Wilfried
Altzinger (lnst. für Makroökonomie, WU) geht dem Zusammenhang
von Bildungsmobilität, familiärer Herkunft und gesellschaftlichem
Status nach.
Dr. Johannes Derntl (NOGKK) nimmt zur Frage der Rückstandsaus-
weise Stellung, die als Exekutionstitel die Grundlage für die Ein-
leitung von jährlich über 100.000 Verfahren darstellen. Er bezieht sich
auf eine Ansicht des VwGH, wonach von einer jahrzehntelang ge-
übten Praxis der Sozialversicherung abgegangen werden müsste und
die neben steigenden Kosten einen Verwaltungsmehraufwand mit
sich brächte.

Sozialminister Anton Proksch, der von 1956 bis 1966 das Amt aus-
übte, verstarb am 29. April 1975, also vor 40 Jahren. Der Hauptver-
band würdigt das Leben und Wirken dieses Politikers und Ge-
werkschafters mit der Herausgabe eines Bandes im Rahmen leiner
Schriftenreihe. Autor Dr. Guenther Steiner fasst abschließend seine
Studie als
zusammen

Historiker schwerpunktsetzen überblicksartig

Dr Wilhelm Donner
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Wie hoch müssen die Regetbedarfe

zur Abdeckung des soziokulturel-

len Existenzminimums sein?

Darüber wird seit Langem ge-

stritten. 2o1o hatte das Bun-

desverfassu n gsgericht (BVerfG)

die Berechnung der Bedarfe als

verfassungswidrig eingestuft . Der

Gesetzgeber musste nachbessern.

Er hat zugteich aber auch frag-

würdige Anderungen vorgenom-

men, die sich mindernd auf den

Regelsatz auswirl<ten. lm JuÌi zor4

kam das BVerfG zu dem Ergebnis,

dass diese Neuregetungen derzeit

lnoch< verfassungsgemäß seien

- allerdings mit einer Reihe von

Vorbehalten. Hier geht es um die

Fragen, Folgen und Forderungen,

die sich aus diesem UrteiI ergeben.

Es wird aufgezeigt, wie das Exis-

tenzminimum heruntergerechnet

wurde und für wen die eigenartige

Regetbedarfsstufe (nicht) gilt.
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Mit einem GKV-Versorgungs-

stärkungsgesetz wilI die

Bundesregierung eine ftächen-

deckend gut erreichbare medizi-

nische Versorgung sicherstellen.

Außerdem sollen Leistungs-

ansprüche von Versicherten

erweitert werden - etwa durch

neue Terminservicestellen oder

das Recht auf eine unabhängige

ärztliche Zweitmeinung. Hier

erfotgt ein Überbtick über die

geptanten Neuregelungen, die

Ve rsicherte betreffe n.
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2BSG, Urteit vom'1I.02.201,5 - B 14AS 27 l14R

Leben die Ehefrau und das minderjährige Kind eines Leistungsempfängers im

Ausland, können die Fahrtkosten dorthin einen besonderen Bedarf darstellen. 3
Es ist nicht erforderlich, dass die Ehegatten familienrechtlich getrennt leben.

B lmpr"ssum

Wenn das durch die räumliche Trennung

der Ehepartner mögtich wìrd, weil etwa ein

Partner in seinem Herkunftsland Arbeit fin-

det und deshatb nicht mehr auf Grundsi-

cherungsleistungen angewiesen ist, muss

der Grundsicherungsträger insgesamt we-

niger Leistungen erbringen, auch wenn

Reisekosten für den Besuch des im Aus-

land [ebenden l(indes anfa[[en.

Die zunehmende lndividualisierung von

Lebensentwürfen sowie das Bestreben, die

l(osten sotcher Entwürfe aus Soziathilfe-

mitteln zu finanzieren, führen zu immer

neuen Konsteltationen, in denen [aufende,

unabweisbare Bedarfe geltend gemacht

werden l<önnen, fi.ir die das Jobcenter nach

der Härteregelung des $zr Abs. 6 SGB ll
einzustehen hat.

Der 4.5enat des BSG hatte sich mit einem
Fall zu befassen, in dem die Ehepartner je

einen Wohnsitz in Deutschtand (Ehemann/

Ktäger) und in Rumänien (Ehefrau; rumäni-

sche Staatsangehörige) unterhalten; die
gemeinsame, zoor geborene Tochter [ebt

bei der Mutter. Beide reisen regetmäßig

nach Deutschland, und der Kläger besucht
Frau und Tochter immer wieder in Rumäni-

en. Für eine Reise dorthin im lahr zon
machte er beim bektagten Jobcenter Wei-

marer Land (Thüringen) Reisekosten in

Höhe von 3oo Euro gettend.

Ehegatten müssen nicht förmlich
getrennt [eben

Das Jobcenter [ehnte die Erstattung der
l(osten ab: die Eheteute lebten nicht im

Rechtssinne getrennt, und die Entschei-

dung der EheÍrau, zooS mit der Tochter
nach Rumänien zurücl<zul<ehren, sei eine

frei gewählte Lebensgestaltung, deren
l(osten nicht aus Steuermitteln zu finanzie-
ren seien. So haben auch das SG Gotha und

das LSG Thüringen die Sache gesehen.

Nach dem Urteil aus Kassel stehen die
Chancen des Klägers, die Reisel<osten zu

erhalten, dagegen recht gut, wenn auch

noch l<eine abschließende Entscheidung

erlolgt ist. Die Bundesrichter sehen grund-

sätzlich ei nen von $ zr Abs. 6 SG B I I erfass-

ten Bedarf des ry49 geborenen und seit
langem von Grundsicherungsleistungen

Lebenden l([ägers auf Übernahme der Kos-

ten des Umgangs mit seiner ro-jährigen
Tochter. Wenn die Eheteute im famitien-

rechtlichen S¡nne getrennt leben würden,

wäre der Fall eindeutig im Sinne des l(tä-

gers zu entscheiden; es müsste dann nur

noch gel<tärt werden, für wie viele Besuche

des Ktägers in Rumänien das Jobcenter
wetche Kosten (Fahrtkosten, Unteri<unft)

übernehmen müsste (s. dazu SozSich

zfzort, S.7z l.; SoSiplus 5lzoro, S. tz;
SoSiplus o f zorz, S, n; SoSí plus 5 I zot4,
5.4). Leben die Eheleute aber nicht getrennt

- im Sinne der gewoltten Beendigung der

Lebensgemeinschaft -, sondern begr[ìnden

sie als Paar zwei verschledene Wohnsitze,

muss das Jobcenter lür die l(osten der Aus-

übung des Umgangsrechts nur aufl<om-

men, wenn der BedarF >unabweisbar< ist.

Das ist er nicht, wenn die Eheleute gehal-

ten wären, wieder an einem Ort zusammen
(auch mit dem l(ind) zu leben: dann würden

nämlich keine l(osten anfa{len.

Räumliche Trennung kann Hilfsbedarf
verringern
Die Maßstäbe für diese Obliegenheit ent-

nimmt das BSG dem 5GB Il. Hitfeempfän-
ger sind nach $z Abs. r SGB ll gehalten,

den Bedarf an Hitfe mögtichst zu mindern.

3
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Städte sind
Europas Fundannent

ln den Städten der Europäischen Union

leben weit über die Hälfte der EU-Bevolke-

rung, hier werden Arbeitsplàtze der Zukunft
geschaffen und 85 Prozent der EU-Wirf-

schaftsleistung erbracht. Daher liegÍ es auf
der Hand, dass ohne al4ives Mitwirken der
Stàdte die Zukunft Europas ungewrss seln

wird, Die EU muss der stadtischen Dimen
sion in Zukunft noch mehr Rechnung tragen.

Die Stimme der Städte braucht mehr Ge-

wicht, Besonders Restriktìonen wie die

strenge Sparpolitik der vergangenen Jahre
sollten schnell ein Ende haben. Wir brau-
chen wachstumsfordernde lnvestitionen in

Bildung, Forschung, leistbares Wohnen und
ein friedliches Zusammenleben,
Wachsende Ei nkommensunterschiede unter
Ervverbstätigen und der ansteigende Anteil
von Armen, die immer ärmerwerden, sind

ein zunehmendes Problem. ln manchen
europäischen Stadtteilen leidet die Bevolke-
rung unter geballten Ungleichheiten, wie
schlechten Wohnverhältnissen, geringer Bil -

du ngsqual ität, Arbeißlosigkeìt und schwieri-
gem bzw, fehlendem Zugang zu bestimmten
Dienstleistungen (Gesundheit, Verkefu lnfor
matÌons- und Kommu ni kationstechnologie).

Hier müssen auch die Entscheidungsträger-
lnnen der EU schnellstens Maßnahmen
setzen, um negative Entwicklungen abzu-
federn, Denn Städte werden die Zukunft be-
stimmen - in Europa und weftweit,

a

Dr, Thomas Weninger
Generalsekretär des Osterreichischen Stàdtebundes

2 Städte sind Europas Fundament
Editorial des Generalsek¡etärs des Österreichischen Städtebundes

G en eralsekretär Th o m as Wen i n g er

3 Kommunale Selbstverwaltunq
städd gemeinsames Europa
Vorwort des P¡âsidenten des Öster¡eichischen Städtebundes

Bü rgerm eister M ichael H äu pl

A"l

lmpressum

Europa: Auf die Städte kommt es an
Ohne aktives Mitwiiken der Städte wird die Zttkunft Europas ungewiss

sein. Europa muss der städtischen Dimension mehr Rechnung trâgen.

Hier leben weit über die H:ilfte der EU-Bevölkerung und 85 P¡ozent der

EU-\Øirtschaftsleistung werden erbracht.

Jahrh u nderterei g n isse
Von der Gründung des Städtebundes 1915 bis zum EU-Beitritt 1995.

Klaus Nutzenberger

Junckers,,Dream Tearn"
In Brüssel in Aktion: die neue Europäische Kommission.

Simona Wohleser

Neu im Europaparlament
Die grüne Abgeordnete Monika Vana stellt ihre Aufgaben vor.

Monika Vana

Soviel Freiheit wie moglich, so wenig Staat wie nötigl
FDP-Abgeordenter Michael Theurer über Herausforderungen und Ziele.

Die Region im Hezen, Europa fest im Blick!
Die Stimme der deutschen CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament.

Sabine Verheyen

1

12

Der Städtebund
in BrÜssel

14
oGZ4/2015



1

2

Hüter der EU-Fina?zen
Der Europdische Gerichtshof: Prüfungsinstanz für die Demokratie.

Oskar Herics

Quo Vadis ÉWSA?
Plädoyer für mehr Einmischung in die EU-Geseøgebung.

Oliver Röpke

EFIA und lsland
EU-Recht hat deutlichen Einfluss auf die Gese¿eslage Islands.

G uõr(tn Dö gg G uðm u n d sdótti r

Frischer Wind für den KGRE
Neue Vorsiøende der Regionalkammer und KGRE-Vizeprdsidentin.

G u d run M os ler-Torn ström

Österreicherlnnen in EU-lnstitutionen
Erfahrungen aus dem Besucherdienst des Europäschen Pa¡laments.

Albrecht John

Noruuegisches Verbindungsbüro in Brüssel
Voll integriert auch ohne EU-Mitgliedschaft.
Aase Erdal

Für das Gemeinwohl sind Schulden sinnvoll
Über Zukunft, Finanzen und Projekte von Städten und Gemeinden.

lnterview mit Thomas Weninger

TTIP
IGitische Betrachtungen zu Auswirkungen und Dimensionen des

internationalen Handels- und Investitionsabkommens.

22

21

26

34

52

3

IMPRESSUM: ÖGZ - Österreich¡sche Gemeinde-Zeitr-rng, Ausgabe Nr, 4/20.1 5 . Medieninhaber und Herausgeber: Östeneichischer

Städtebund, 1082 Wien, Rathaus, vvww,staedtebund,gv.at, oegz@slaedtebund.gv,at, Tel, +43(0)1/4000-89993 . Leitung;

Generalsekretär Dr, Thomas Weninger. Verleger: Bohmann Druck und Velag Ges. m, b, H, & C0, KG, 11.10 Wien,

Leberslraße 122, Geschäftsführer: Dii" Gabriele Ambros, Gerhard Milletich . Chefredakteurin des Östeneichischen Städtebundest

lVlag," Silvia Stefan-Gromen, Tel, +43(0)1/4000-89993, Fax: +43(0)'114000-7135 . lvitarbeih Drin Simona Wohleser . Redak-

fon: Mag." lVarie-Luise Kriegl, Bakk.., Grafik: lVartin Hampejs, Lektor: Mag. Bernhard Plos, Fotoredaktion: MarkusWache . Repro-

duktìon: Repromedia Druckges, m. b, H, Nfg, KG, Leberstraße 122, 1.1.10 Wien . DrucklWogr,ândl Druck Ges. m. b. H,, Druckweg

1, 7210 lVlattersburg . Auflage:6,000 o Erscheinungsweise 2015: l0Ausgaben . Cover: Markus Wache, Copyright fÜr nicht

(anderg bezeichnete Fotos: Östeneichischer Städtebund . Zum Nachdruck von Veröffentlichungen aus der ÖGZ ist ausnahmslos die

Genehmigung der RedaKion einzuholen, Namentlich gezeichnete Beiträge geben die lVleinung der/des Verfassenden wiede[ die sich

nicht unbedingt mitjener der Redaktion bzw, der Position des Städtebundes decken mus. Die Redaldion der OGZ bekennt sich zum

EinsaÞ einer geschlechtergerechten Sprache in allen Artikeln und Beiträgen, . Abonnements laufen ganzjährig und müssen

eingeschrieben einen lVonat vor Ablauf abbestellt werden, sonst efolgen nach Usancen im Zeitungswesen Weiterlieferung und

WeiterveÍechnung. Einzelheft: EUR 4,50; Jahresabonnement EUR 42; Abo-Bestellnummer: Tel. +43(011/740 32-466 . Anzeigen:

Sascha Kovacs, s.kovacs@schmid-verlag,at, Tel. +43(0)1/740 32-573 . Advertorials sind bezahlte Einschaltungen und unterliegelj

der Verantwortunq der Anzeigenabteilung,

wvw,staedtebund. gv,at

Jahre

PRASID

Kommunale Selbstver-
waltung stärkt gernein-
sames Europa

Frieden, wirtschaftliche Prosperität und
soziale Balance - dr'ese drei fundamentalen
Wefte bilden den Kern der Europäischen
Union, Als größtes Friedensprojeld, das
unser Kontinent je elebt hat, hat sich die EU
als Real<tion auf die verheerenden Kriege,

die unser Kontinent im vergangenen Jahr-

hundert eleiden musste, zur Friedenskraft
enlwickelt, Heute gibt es spürbare Tenden-

zen, die drei fundamentale Werte der EU
nicht nur in Frage stellen, sondern auch zu
untergraben versuchen, Dagegen gilt es ent-
schieden aufuutreten.

Europa ist nur so stad<, wie seine Mitglied-
staaten und Städte und Regionen es slnd.

Alle müssen an einem Strang ziehen. Das
Europäische Palament hat das Prinzip der
kommunalen Subsidiarität gefestigt. Denn
Entscheidungen sollten dort getroffen wer-

den, wo sie am nächsten beim Bürger sind.

Europa hat große Aufgaben. Aber ganz nach

dem Verfrag von Lissabon wollen wir unsere
Stádfe so führen, wie wir das fur ñchtig er-

achten. Gerade bei der Bildung, der Da-
seinsvorsorge oder dem sozialen Wohnbau
wissen die politischen Verantwortlichen vor

Ort, was gebrauchtwird. Die kommunale
Selbslvervvaltung ist ein wichtiges Element,

um Städte und Gemeinden im gemein-

samen Europa auch weiterhin zu stärken.

Dafür müssen wir eìntreten. Tag für Tag.

Bürgermeister Dr. Michael Häupl

P räs i dent des Öste r rei c h i s c h e n Städtebundes
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Menschen machen
Stádtel

Der 65. Städtetag bildet den festlichen Rah-

men für 1 .000 Gäste aus Politik, Wi¡'tschaft

und Öffentlichkeit - darunter zahheiche Bür-

germeistelnnen aus dem ln- und Ausland,

Wien freut sÌch, 2015 Austragungsort zu

sern - umso meht weil es vor 100 Jahren

Grundungsoft des Sfddfebundes war Der
Städtetag ist die tradttionelle Generalver-

sammlung des Städtebundes und steht
dÌesmal unter dem Motto ,,Smart Ctties:

Menschen machen Städte'. lm Mittelpunl<t

der Gespräche: das enorme Bevölkerungs-

wachstum in Städten, das kunftige urbane
Zusammenleben und die Finanzierung kom-
munaler Leistungen. Für die Veranstaltungs-

eröffnung ist es gelungen, Mariana Maz
zucato, Ökonomieprofessorin an der lJn:er-
srtáf Sussex a/s festrednerin zu gewrnnen.

Die These ihres Festvortrages lautet: ,,Nur
der Staat sìchert wirtschaftlichen Fortschritt',

da es in Europa schon immer der Staat war,

der Wachstum ausgelöst hat. Doch nìcht

nur der Staat sondern auch Städte tragen

maßgeblich zur Prospeität unserer Gesell-

schaft bei. ln Zukunft geht es darum, dass
Städte, ob groß oder klein, auch weiterhin

attralúiv und wachsender Lebens und Wirt-

schaftsraum bleiben - eine der Hauptaufga-

ben des Osteneichischen Stàdtebundes.

a

Dr, Thomas Weninger

G e n e ral sekr età r d es Ö ste nei c h í sc h en StádteÖundes

2

2 Menschen machen Städtel
Editorial des Generalseketärs des Osterreichischen Städtebundes

Gen e ral sekretär T ho m as Wen i ng er

3 65, Stadtetag: Willkomrnen in Wienl
Vorworc des Präsidenten des Österreichischen Städtebundes

Bû rgermeister M ichael H äu Pl

lmpressum

4 Städtebund Alduell
Diverse Kurzmeldungen aus den Städten

2OO Entscheidungstrâgerlnnen aus Gemeinden und Städten trafen einander am

Kommunalwirtschaftsforum im Wiener Rathaus, Mehr auf Seite 6

Kommunalnews
Kurzberichte aus den Bundesländern

Städtetag in Wien
Von 10. bis 12. Juni findet de¡ 65

Österreichische Städtetag, die Ge-

neralversammlung des Österrei-

chischen Städtebundes, in'!l'ien
stact. Das Thema heuer: ,,Smart

Cities: Menschen machen Städte"

Die einladende Smarc City \lien
stellt deshalb auf40 Seiten sich

und ihre Leistungen vor.

öczs/zots
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50 Magazin
Der Österreichische Städtebund ist heute nicht mehr wegzudenken.
Unter welchen He¡ausforderungen wurde er aber gegründet? Histo-
riker Andreas W'eigl ermöglicht einen Blick zurück.

Zum 1 00-jährigen Bestehen des Österreichischen Städtebundes:
Die ersten Jahre im Zeilraffer,

Mehr auf Seite 50-51

63 Literatur
GewO: Kurzkommentar Gewerbeordnung

Recht und Verwaltung in \Øien: Handbuch fri¡ rWissenschaft und Praxis

õ4 Finanzen
April2015
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und müsen eingeschrieben einen Mo-

ieferung und Weitervenechnung, Einzel-

32-466 . Anzeigenr Sascha Kovacs,

inschaltungen und unteliegen der Ver-

www staedtebund,gv at

g5',
. 1OO ,lahre

Osterreichischer
Städtebund

PRASIDENT

ô5, Städtetag:
Willkommen in Wienl

Als Prasident des Östeneichischen Städte-
bundes begruBe ich Sie hezlich bei unse-
rer diesjährigen Generalversammlung, die
ganz im Zeichen des 1OO-Jahr-Jubiläums
des Östeneichischen Städtebundes sfehf.
.4/s /nteressensveftretung der Städte und
größeren Gemeinden sind wÌr heute bei
Staatsverfrägen Partnerlnnen auf Augen-
hohe mit Bund und Làndem, Und das ist
wichtig, denn wir sind die erste Ebene des
Staates, die, von der sich die Menschen
ko n krete Lö su n gen e Nvarte n,

Wir mússen dafur sorgen, leìstbare Städte
und leistbares Leben zu ermöglichen und
wir mussen darauf achten, dass die soziale
Balance in unseren Städten gewahrt bleibt.
Eines ist klar, Städte von morgen dürfen
niemanden zurucklassen. Soziale lnklusion
ist in allen Bereichen ein wesentlicher Be-
standteÌl der Stadtenlwicklung, Stádte sol
len auch in Zukunft gute Orte zum Leben
und zum Arbetten bleiben, denn sie bieten
den Menschen Vielfalt, Freiraum und beste
Lebensbedingungen. Dies ist auch die
Grundlage unseres Wohlstandes, lch wün-
sche allen Besucherinnen und Besuchern
des 65. Städtelages anragende Gesprä-
che und informative Diskussionen und
schone Tage in Wien!

Bürgermeister Dr, lVichael Häupl

Präsident des Ôstene¡chischen Städtebundes

3
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EDITORIAL
LL7 Der verfassungsrechtlich zulässige'Wirkungsbereich des Rechtspflegers in der Verwaltungsgerichtsbarkeit:

Klarstellung des Verfassungsgerichtshofes in zwei Anläufen

NE\TS-RADAR
t22 Aktuelle Ereignisse und Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis

Gunther Gruber

AUFSATZE
t28 Zur Rechtsprechung des VwGH über die Unzulässigkeit der Revision nach Art 133 Abs 4 B-VG

Gunther Gruber

137 Energieeffizienzgesetz- Donauschifffahrt betroffen?

Johannes Kerbl

I42 Der gerichtlichdeterminierteVerwaltungsakt
Thomas Neger

TAGUNGSBERICHT
150 Tagungsbericht über das Symposion vom 14. und 15. November 2014 zw Neuordnung des Verfahrens

vor dem VwGH
Katrin Allram, Hannah Grafì und Claudia Siuda

JUDIKATUR (zvc-sle z+-+:)

VERFAHRENSRECHT

Verfahrensrecht der Verwaltungsgerichte

158 Verfassungswidrigkeit der Betrauung von Rechtspflegern mit der Führung von Beschwerdeverfahren

in Verwaltungsstrafsachen

vfGH 3.3.2015, G 181/201.4, G 797-79212014, G 7971201.4, G 22312014, G 22s12014, G 2261201'4

1,60 SPG: Verfassungswidrigkeit des generellen Ausschlusses der aufschiebenden llirkung bei

erkennungsdienstlichen Behandlungen

v fct{ 2.12.2014, G 1.48/2074

1,61, Arbeitslosenversicherung: Verfassungswidrigkeit der vom VwGVG abweichenden Regelung der Zuerkennung

der aufschiebenden'Sfirkung

vfGF{ 2.t2.20t4, G 7412014, G 7812014

1,63 l7awi. Planungsorgan: Verlust der Parteistellung durch Aufhebung der die Parteistellung begründenden

Rechtsgrundlage

LVwG OÖ 16.9.2014, LVwG-550306/9MgIEH/AK

1,64 Keine strikte Bindung des VwG an die Beschwerde

YwG}J 1,7.12.2014, Ro 201,410310066

t68 Ein Verweis des VwG auf die Begründung des angefochtenen Bescheides ist (nur) eingeschrânkt zulässig

VwGH 28.1 1.20 14, Ra 2014101.10085

170 Säumnisbeschwerde: Entscheidung über einzelne maßgebliche Rechtsfragen als Voraussetzung der

Anwendung des $ 28 Abs 7 VwGVG
Y wGH 76.12.2074, Ra 20 14 l22l 0706

17L Für das VwG gelten die Grundsätze der Amtswegigkeit und der materiellen !Øahrheit

VwGH 15. 12.2074, Ro 201411.7 10121
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der Verwaltungsbehörden

ist nicht als ,,schriftliches Anbringen in Papierform" anzusehen

Bgld 28.1'1,'2014, E BO4/09 120 14'0'10 1002

Erledigung schließt die Verfolgung und Bestrafung durch die Verwaltungsstrafbehörde aus

oô 15.7.2015,LYwG-300533/2/KLÆP (Anmerkung von Berthold Lindner und Anna Volgger)

der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts

Einstellung des Revisionsverfahrens wegen Nichtbefolgung eines Mängelbehebungsauftrages durch

VwG obliegt dem VwGH

77.12.2014, Ro 20L 4 I21 I 007 4

de¡ Revisionsfrist bei Gewährung von Verfahrenshilfe

L8.12.20 1'4, Ro 20 1' 4 I 0 1' / 0 0 3 8

parteistellung im Verfahren über Beschwerden beim VfGH: Ausschluss des VwG ist verfassungswidrig

vfc}j 29. 17.201, 4, G 30 120't'4 ua

Die Insolvenzmasse trifft keine Anzeigeverpflichtung der Geschäftsfiihrerbestellung an die

Bezirksverwaltungsbehörde
tVwG Stmk 4.12.201'4, LVwG 30.25 572212074

Zur Verständigungspflicht bei Kollision zweier Mopeds

. LVwG Vlbs 7.I.201,5, LVwG-1-718/R5-2014

Anforderungen an einen Tatvorhalt der Übertretung nach $ 18 Abs 3 SIVO, Behinderung des Querverkehrs
LVwG Stmk 2.10.20t4, LYwG 30.33-45991201.4

und Migrationsì¡/esen

Nicht asylrelevante persönliche Streitigkeiten können zur Ge\À/ährung von subsidiärem Schutz
gemäß g 8 Abs 1 AsylG führen
BVwG 3.2.2015, W1J2 7432369-1 (Anmerkung von Philipp Karesch)

Keine Bindungswirkung eines nach $ 18 Abs 12 AuslBG erlassenen Untersagungsbescheides zu Lasten
des Auftraggebers in einem potentiellen Verwaltungsstrafverfahren
BVwG 28.8.2014 ,t402 201.0229-I

Mangelnder Beclarf zum Führen einer genehmigungspflichtigen Schusswaffe durch ein I(ontrollorgan
isd s 3 (1)coc
LVwG oö 8. 1.2015, Ly wG_7 s0229 t2tMZ

und Jugendfürsorge

Allfälliges Verschulden des Hilfeempfängers an der eingerretenen Norlage ist ohne Belang
LVwG oö 20.7.201.5, LVwG 350106/6/pv/BD
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